
ORGANISATION  

1. Wie hat Fuchs die Umsetzung von REACH organisiert?  

FUCHS hat für die Umsetzung von REACH ein umfangreiches Programm gestartet:  

· In unserem europäischen REACH Project Team wurde unsere Fachkompetenz gebündelt.  

· Es wurden Zeitpläne, Abläufe und Verantwortlichkeiten festgelegt, Kontakte zu anderen 

Unternehmen aufgebaut und der Aufbau von Konsortien mit gestaltet.  

· Alle Stoffe (Einsatzstoffe, Zusatzprodukte, Hilfsmittel und Betriebsstoffe) wurden in einem 

Stoffinventar mit besonderer Berücksichtigung der selbst hergestellten Stoffe bilanziert.  

· Die Verwendung von besonders besorgniserregenden Stoffen wurde bereits im Vorfeld eingestellt.  

· Alle erforderlichen Vorregistrierungen wurden fristgerecht vorgenommen.  

· Für die Registrierung sammeln wir Informationen über die Verwendungen unserer Produkte bei 

unseren Kunden und erstellen repräsentative Expositionsszenarien.  

· Unser Ziel ist es, zusammen mit unseren Lieferanten alle von uns eingesetzten Stoffe fristgerecht 

zu registrieren. Dies ist nur durch offene und faire Kommunikation und konstruktive 

Zusammenarbeit innerhalb der Lieferkette möglich.  

 

VORREGISTRIERUNG  

2. Wie ist der Status der Vorregistrierung von FUCHS Produkten?  

In Zusammenarbeit mit den Lieferanten haben wir sichergestellt, dass alle in FUCHS Produkten 

enthaltenen Stoffe rechtzeitig vorregistriert wurden. Dies gilt auch für importierte FUCHS Produkte. 

Durch die Bestellung von so genannten Alleinvertretern („Only Representatives“) haben wir dafür 

gesorgt, dass unsere Kunden nicht als Importeure unter REACH tätig sein müssen.  

Damit sind alle FUCHS Produkte auch weiterhin für unsere Kunden in unveränderter Qualität 

verfügbar.  

 

3. Sind alle FUCHS Produkte vorregistriert?  

FUCHS Produkte sind fast immer Mischungen („Zubereitungen“) aus mehreren Stoffen. Für 

Zubereitungen gibt es keine Registrierungspflicht, aber für jeden einzelnen ihrer Bestandteile. Alle 

in unseren Produkten enthaltenen Stoffe wurden vorregistriert.  

 

4. Warum kann FUCHS keine Vorregistrierungsnummern der in FUCHS Produkten 
enthaltenen Stoffe mitteilen?  

Die Angabe der Vorregistrierungsnummern im Sicherheitsdatenblatt ist nicht vorgeschrieben. 

Diese dienen ausschließlich zur Kommunikation mit der Europäischen Chemikalienagentur 

(ECHA) und innerhalb der SIEF’s. Sie werden von der ECHA nicht an Dritte weitergegeben und 

sind damit auch nicht überprüfbar. Daher haben Sie bitte Verständnis dafür, dass wir Ihnen keine 

Vorregistrierungsnummern mitteilen können.  

 



 

REGISTRIERUNG  

5. Werden alle Inhaltsstoffe von FUCHS Produkten registriert?  

Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, dass alle in FUCHS Produkten enthaltenen Stoffe entweder 

von uns oder unseren Lieferanten fristgerecht registriert werden. Darüber hinaus werden wir dafür 

Sorge tragen, dass die Verwendungen unserer Kunden in den entsprechenden Registrierungen 

berücksichtigt werden.  

 

 

SVHC – SUBSTANCES OF VERY HIGH CONCERN  

6. Welche FUCHS Produkte enthalten besonders besorgniserregende Stoffe (Substances of 
Very High Concern – SVHC)?  

Die Auswirkung von SVHC-Stoffen auf den Menschen und die Umwelt können sehr 

schwerwiegend und oft sogar irreversibel sein. Darum besteht für diese Stoffe eine 

Zulassungspflicht. Dazu können u.a. gehören:  

• Krebserzeugende, mutagene oder reproduktionstoxische Stoffe der Kategorien 1 und 2 

(CMR-Stoffe)  

• Schwer abbaubare und giftige Stoffe, die sich in der Umwelt anreichern können (PBT und 

vPvB-Stoffe)  

• Stoffe mit hormonähnlichen Wirkungen (Endokrine Disruptoren) 

 

Die ECHA veröffentlicht alle 6 Monate eine aktualisierte SVHC- Kandidatenliste. 

(http://echa.europa.eu/chem_data/candidate_list_table_en.asp)  

Für die SVHC gelten besondere Informationspflichten. Jeder Lieferant eines Erzeugnisses, 

welches mehr als 0.1 Gew.% SVHC enthält, muss seinem Kunden ausreichende Informationen für 

die sichere Verwendung zur Verfügung stellen, mindestens jedoch den Namen des Stoffes.  

Um unserer Verantwortung gegenüber unseren Mitarbeitern, unseren Kunden und der Umwelt 

nachzukommen, arbeiten wir bereits seit Jahren daran, sicherere und umweltfreundlichere 

Produkte zu entwickeln. Darum enthalten unsere Produkte keine besonders besorgniserregenden 

Stoffe oberhalb der angegebenen Grenzwerte (Stand Januar 2009).  

Damit das so bleibt, überprüfen wir unser Stoffinventar regelmäßig anhand der aktuellen 

Kandidatenliste der EU. Sollte sich dabei herausstellen, dass dennoch eines unserer Produkt 

einen auf der Kandidatenliste aufgeführten Stoff oberhalb des Schwellenwertes von 0,1 Gew.% 

enthält, werden wir jedem Abnehmer unverzüglich die uns vorliegenden Informationen für eine 

sichere Verwendung zur Verfügung stellen, mindestens jedoch den Namen des betreffenden 

Stoffes.  

 



 

SICHERHEITSDATENBLÄTTER  

7. REACH-konforme Sicherheitsdatenblätter  
Für die Umsetzung der neuen Anforderungen an das Sicherheitsdatenblatt besteht keine 

Übergangsregelung. Unsere Sicherheitsdatenblätter wurden bereits and die REACH 

Anforderungen angepasst und werden aktualisiert, sobald die erforderlichen zusätzlichen Angaben 

aus der Registrierung wie Registrierungsnummern oder Expositionsgrenzwerte vorliegen.  

Die Angabe der Vorregistrierungsnummern im Sicherheitsdatenblatt ist nicht vorgeschrieben. 

Diese dienen ausschließlich zur Kommunikation mit der zuständigen Behörde und wurden von uns 

als vertraulich eingestuft. Daher haben Sie bitte Verständnis dafür, dass wir Ihnen keine 

Vorregistrierungsnummern mitteilen können.  

 

VERPFLICHTUNGSERKLÄRUNGEN  

8. Warum kann FUCHS keine besondere Verpflichtungserklärung hinsichtlich REACH-
Konformität abgeben?  

FUCHS hat sich in seinen AGBs und in seinen Lieferbedingungen bereits dazu verpflichtet, 

rechtskonforme Produkte an die Kunden zu liefern. Dies umfasst alle geltenden Regeln und 

Gesetze, also auch REACH. Verpflichtungserklärungen zu einzelnen Rechtsbereichen würden 

diesem Grundsatz widersprechen. Wir müssten dann Verpflichtungserklärungen für jeden 

einzelnen Rechtsbereich an unsere Kunden senden.  

Weiterhin handelt es sich bei unseren Produkten handelt zum größten Teil um Zubereitungen, die 

sowohl Zukaufprodukte als auch selbst hergestellte Stoffe enthalten können. Die von uns selbst 

hergestellten Substanzen wurden von uns selbst vorregistriert, um von den Übergangsfristen 

profitieren zu können.  

Von unseren Lieferanten haben wir zugesagt bekommen, dass alle von uns bezogenen Produkte 

mindestens vorregistriert werden. Anders lautende Informationen liegen uns zurzeit nicht vor. Wir 

sehen es aber nicht als unsere Aufgabe an, die Gesetzeskonformität unserer Lieferanten und ihrer 

Prozesse zu überwachen oder zu gewährleisten. Dies ist Aufgabe der zuständigen Behörden, die 

wir im Verdachtsfall einschalten.  

 

Sollte einem Kunden durch eines unserer Produkte nachweislich ein Schaden entstehen, steht die 

Firma FUCHS für den Schaden im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften ein. Dazu ist keine 

gesonderte Verpflichtungserklärung erforderlich.  

 



 

DOWNSTREAM USER  

9. Wie können wir uns als Kunden auf REACH vorbereiten?  

Auch Ihr Unternehmen hat Verpflichtungen unter REACH. Erstellen Sie eine eigene 

Stoffinventarliste, die nicht nur alle eingesetzten Stoffe umfasst, sondern auch die Art der 

Verwendung und die verwendeten Mengen. Nutzen Sie dazu bereits vorhandene Daten, wie zum 

Beispiel das Gefahrstoffverzeichnis.  

Ermitteln Sie auch, soweit es Ihnen möglich ist, unter welchen Bedingungen Mensch und Umwelt 

mit den Stoffen in Berührung kommen können. Berücksichtigen Sie dabei auch Abwasser-, Abluft- 

und Abfallströme.  

 

Wozu ist es noch zu früh?  

· Bitte erwarten Sie noch keine „erweiterten Sicherheitsdatenblätter“ mit Stoffdaten wie z.B. 

„Predicted no effect concentration (PNEC)“ oder „derived no effect level (DNEL)“, insbesondere für 

Zubereitungen. Wir rechnen frühestens ab 2010 mit der Verfügbarkeit von entsprechenden Daten.  

· Entwickeln Sie keine eigenen Fragebögen – fragen Sie Ihre Verbände.  

 

 

REACH Ansprechpartner  
10.  Wer ist der REACH-Ansprechpartner bei FUCHS?  

Falls Sie Fragen haben oder weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte an:  

Frau Sabine Hausmann  

REACH Compliance Manager  

Tel:       +49 (0)621 3701-981  

Email:   REACH@fuchs-europe.de 

 


